



Hinweise zur Benutzung dieses Musters:

Der vorliegende Musterbeschluss dient dem Zweck, eine Übersicht über den Regelungsbedarf und die Regelungsmöglichkeiten bei der Ausgestaltung eines Beschlusses zu einer Geschäftsführervergütung zu geben. Der
Musterbeschluss enthält daher nur Beispiele für typische Regelungsinhalte und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit in Bezug auf die getroffenen Regelungen. Eine individuelle Beratung und die stets notwendige individuelle Ausgestaltung des Beschlusses kann der Musterbeschluss nicht ersetzen. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung eines Geschäftsführungsvertrages und des dazugehörigen Beschlusses wird empfohlen, den Inhalt des Geschäftsführungsvertrags und des Gesellschafterbeschlusses mit einem Rechtsberater abzustimmen. Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung wird auf die Nennung der drei Geschlechter verzichtet. In diesen Fällen beziehen die verwendeten männlichen Begriffe die weiblichen und diversen Formen ebenso mit ein.

Annahme, fiktiver Fall:
Vorliegend wird ein Beschluss über die Geschäftsführervergütung einer operativen Consulting GmbH gefasst. An der operativen Gesellschaft sind zwei Gesellschafter beteiligt. Zum einen eine Holding GmbH zu 60 %, und eine natürliche Person zu 40%. Der Geschäftsführer und Alleingesellschafter der Holding GmbH ist gleichzeitig Geschäftsführer der operativen GmbH.


Gesellschafterbeschluss

§ 1 Vorbemerkung
Im Handelsregister des Amtsgerichtes Musterstadt – Registergericht – ist unter HRB 99999 (Nummer) die Gesellschaft in Firma
XY Consulting GmbH
mit dem Sitz in Mannheim, Postanschrift:
Musterstraße 6,
99999 Musterstadt.

- im Folgenden als "GmbH" bezeichnet -.

Das Stammkapital der GmbH beträgt 25.000,00 EUR.
An der GmbH sind nach Angabe beteiligt:

Die Max Mustermann Holding GmbH zu 60%, mit den Geschäftsanteilen Nr. 1- 15.000, zu einem Nennwert von je EUR 1,00, insgesamt zu einem Nennbetrag von EUR 15.000,00, vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Max Mustermann,

und

Herr Zeison Muster zu 40% mit den Geschäftsanteilen Nr. 15.001 - 25.000, zu einem Nennwert von je EUR 1,00, insgesamt zu einem Nennbetrag von EUR 10.000,00.

Es ist somit das gesamte Stammkapital der GmbH vertreten.
Sämtliche Stammeinlagen sind nach Angabe voll einbezahlt.

§ 2 Gesellschafterversammlung
Unter Verzicht auf sämtliche durch Gesetz oder Satzung festgelegten Frist- und Formvorschriften für die Einberufung, Vorbereitung und Durchführung einer Gesellschafterversammlung halten die vorgenannten Gesellschafter eine Gesellschafterversammlung der GmbH ab und beschließen hierbei einstimmig, was folgt:

(1) Der Geschäftsführer Herr Max Mustermann wird von der Gesellschafterversammlung bevollmächtigt, die Geschäftsführervergütung in Umfang und Ausgestaltung zu gestalten und zu vereinbaren. Die gewählte Geschäftsführervergütung ist anhand der steuerrechtlichen Kriterien zu bestimmen (Fremdüblichkeit und Angemessenheit).
(2) Rein klarstellend wird festgehalten, dass ein (Gesamt) Geschäftsführergehalt 
i.H.v. bis zu EUR 278.000,00 zuzüglich eines Aufschlages von 20% (Quelle, Karlsruher Tabelle der OFD Karlsruhe, Bezugspunkt 2017) als angemessen erachtet wird. Dies gilt, soweit mindestens 50 % des Jahresgewinns in der Gesellschaft, verbleiben. Es wird weiter klargestellt, dass der Ausgangswert, 
EUR 278.000,00 seit 2017 um die Inflation zu korrigieren ist.
(3) [bookmark: _GoBack]Es wird insbesondere gestattet, dem Geschäftsführer alle Gehaltsbestandteile und Zuwendungsformen zuzubilligen, die auch bei einem Arbeitnehmer möglich sind. Dies gilt insbesondere für Gehaltsbestandteile die zusätzlich zum Gehalt zu gewährt werden können (z.B. Kita-Zuschuss, Erholungsbeihilfe, Notfallbeihilfe etc.).
(4) Herr Max Mustermann wird von der Gesellschafterversammlung bevollmächtigt – bis auf Widerruf der Vollmacht – im Namen der Gesellschafterversammlung Änderungen im Geschäftsführervertrag vorzunehmen.
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